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Verordnung 
über die Sozialversicherung der Arbeiter 

und Angestellten.
- SVO -

Vom 21. Dezember 1961

Zur Verwirklichung der im Gesetzbuch der Arbeit der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 12. April 1S61 
(GBl. I S. 27) auf dem Gebiet der Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten festgelegten Grundsätze wird 
auf Grund des § 10 des Einführungsgesetzes vom 
12. April 1961 zum Gesetzbuch der Arbeit der Deutschen 
Demokratischen Republik (GBl. I S. 49) auf Vorschlag 
des Bundesvorstandes des FDGB folgendes verordnet:

I.
Leitung der Sozialversicherung der Arbeiter und 

Angestellten

§ 1
(1) Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) 

leitet die Sozialversicherung der Arbeiter und Ange
stellten. Die Leitung erfolgt durch

den Bundesvorstand, die Bezirks- und Kreisvor
stände des FDGB,
die Zentralvorstände, Bezirks- und Kredsvorstände 
der Industriegewerkschaften und Gewerkschaften 
sowie durch
die Betriebsgewerkschaftsleitungen

auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, der 
Satzung des FDGB und der Beschlüsse des Bundesvor
standes des FDGB.

(2) Die Werktätigen üben durch
die im Abs. 1 genannten gewählten Vorstände und 
Leitungen des FDGB, der Industriegewerkschaften 
und Gewerkschaften sowie deren Kommissionen 
für Sozialversicherung, Gesundheits- und Arbeits
schutz,
die Räte und Bevollmächtigten für Sozialversiche
rung sowie durch
die Beschwerdekommissionen für Sozialversiche
rung des FDGB

die Leitung der Sozialversicherung der Arbeiter und 
Angestellten aus.

§ 2
Der FDGB leitet die Sozialversicherung der Arbeiter 

und Angestellten mit dem Ziel, die Gesundheit der 
Werktätigen und ihrer Familienangehörigen zu festigen 
und zu erhalten, indem er

die Erziehung und Selbsterziehung der Werktätigen 
und ihrer Familienangehörigen zur gesunden Le
bensweise fördert,
den Gesundheits- und Arbeitsschutz kontrolliert 
und für die ständige Verbesserung der Arbeitbedin
gungen sorgt,
die Versorgung der Werktätigen und ihrer Familien
angehörigen mit den in den §§ 101 und 102 des Ge
setzbuches der Arbeit genannten Leistungen der 
Sozialversicherung organisiert und kontrolliert und 
an der Entwicklung eines hohen Verantwortungs
bewußtseins der Werktätigen für ihre Sozialver
sicherung und die anderen sozialen Errungenschaf
ten in der Deutschen Demokratischen Republik 
mitarbeitet.


